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RS OGH 1959/4/28 9Os293/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.1959

Norm

StPO §352

Rechtssatz

Eine in der Folge rechtskräftige Wiederaufnahme des Strafverfahrens zum Nachteil des Beschuldigten unterbricht

schon für sich allein die Verjährung, ohne daß es dazu einer weiteren Verfolgungshandlung oder

Untersuchungshandlung, wie etwa der neuerlichen Ladung des Beschuldigten, bedürfte.
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